
 

 

Bern, 24. April 2023 
 
Vernehmlassung zur Änderung der Ausführungsverordnungen (VZAE, VVWAL, AsylV 2) zum AIG 

und zum Asylgesetz (Anpassungen des Status der vorläufigen Aufnahme) 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 
Die SKOS begrüsst die vorgeschlagene Änderung der oben genannten Ausführungsverordnungen. Sie 
bringen administrative Vereinfachungen bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch vorläufig Auf-
genomme und entlasten so Arbeitgeber:innen und Anbieter:innen von beruflichen Integrationsmass-
nahmen.  
 
Insbesondere bewertet sie als positiv, 
 

• dass keine Meldung mehr erfolgen muss an das SEM, wenn eine vorläufig aufgenommene 
Person eine Lehre oder eine Massnahme zur beruflichen Integration absolviert.  

• dass der Kantonswechsels bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erleichtert wird. Dass ein Kan-
tonswechsel erst ab einem Arbeitsweg von je 2 Stunden möglich sein soll, sieht die SKOS kri-
tisch. Die Transportkosten müssen in diesem Fall in der Regel von der Sozialhilfe übernommen 
werden. Zudem behindert ein solch langer Arbeitsweg die soziale Integration im Wohnort. Die 
SKOS schlägt vor, dass ein Kantonswechsel ab je 1 Stunde Arbeitsweg möglich sein soll.  

 

Die SKOS hat im Januar 2023 das Dokument «Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Asylso-
zialhilfe» veröffentlicht. Darin zeigt sie auf, dass zu tiefe Ansätze beim Grundbedarf die berufliche und 
soziale Integration von vorläufig Aufgenommenen behindern. Sie spricht sich deshalb dafür aus, dass 
in zukünftigen Gesetzesrevisionen zur vorläufigen Aufnahme Mindestansätze festgelegt werden, die 
das soziale Existenzminimum sicherstellen.  
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
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